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Sitzung vom 31. Juli 1985 

2979. Nutzungsplanung Oberweningen (Ergänzung) 
Die Gemeinde Oberweningen besitzt eine mit RRB Nr. 1116/1984 ge-
nehmigte Nutzungsplanung. Die Gemeindeversammlung Oberweningen 
vom 20. Dezember 1984 beschloss eine Ergänzung der Bauordnung 
(neue Ziffer 813). 

Gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Dielsdorf vom 17. Mai 
1985 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 23. Mai 1985 
sind gegen diesen Beschluss keine Rechtsmittel eingelegt worden. Der 
Gemeinderat Oberweningen ersucht deshalb mit Schreiben vom 28. Juni 
1985 um die Genehmigung der Vorlage. 

Die neue Ziffer 813 regelt den verminderten Grundabstand für beson-
dere Gebäude; sie ist recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Oberweningen vom 20. 
Dezember 1984 betreffend Ergänzung der Bauordnung durch Ziffer 813 
wird genehmigt. 

II. Dispositiv Ziffer I dieses Beschlusses ist gemäss § 6 lit. a PBG öf-
fentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Oberweningen, 8165 Oberwenin-
gen (unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehe-
nen Exemplars des geänderten Zonenplans), die Baurekurskommission 
I, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bau-
ten. 

Zürich, den 31. Juli 1985 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 
Hirsehi 
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